
 

 

 

 

 

Satzung  
 

 

§1 - Name, Sitz und Zweck 
 

Der am 29.01.1993 in Gütersloh gegründete Verein führt den Namen FLG Gütersloh. Der 

Verein hat seinen Sitz in Gütersloh. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Gütersloh 

eingetragen werden.  

 

Der Verein verfolgt ausschließlich, unmittelbar und gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; 

er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden.   

 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere Laufen, Walken, Gymnastik 

und Radfahren. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die planmäßige 

Pflege dieser Sportarten und aller sonstigen sportlichen Betätigungen als Mittel zur 

körperlichen Ertüchtigung. 

 

Beim Ausscheiden oder Ausschluss von Mitgliedern und bei Auflösung erhalten die 

Mitglieder keinerlei Anteile am Vereinsvermögen. 

 

 

2 – Erwerb der Mitgliedschaft 
 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches Aufnahmegesuch 

zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.  

 

Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss mit 

einfacher Mehrheit. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des 

unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die 

Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung an. 

 

Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der 

Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen   

 

Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet 

werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

 

 

 

 



 

 

 

§3 – Beendigung der Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft erlischt  

-  durch Austritt aus dem Verein (Kündigung);  

-  durch Ausschluss aus dem Verein 

-  durch Streichung aus der Mitgliederliste;  

-  durch Tod;   

 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 

 

Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 

Wochen zulässig. 

 

 

§4 – Maßregelungen, Ausschluss aus dem Verein und Streichung von der 

Mitgliederliste 
 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Vorstandes oder der 

Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung, die mündlich oder schriftlich 

erfolgen kann, vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: 

 

a) Verweis 

b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 

Veranstaltungen des Vereins 

 

 

Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung, die mündlich oder schriftlich erfolgen kann, 

durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

 

a) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins, gegen die 

Vereinszwecke oder die Vereinssatzung 

b) wegen einer unehrenhaften oder grob unsportlichen Handlung 

c) wenn es dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes 

Verhalten, insbesondere durch Mitteilung extremistischer Gesinnung oder durch 

Verstoß gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes, schadet.  

d) wenn es sich den Anordnungen des Vorstandes widersetzt und dies trotz 

Maßregelung fortsetzt 

 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes von der 

Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der 

Zahlung von Zahlungsverpflichtungen (Beiträge, Umlagen, Gebühren etc.) mindestens mit 

einem Jahresbeitrag in Verzug ist. Der Beschluss über die Streichung darf durch den 

geschäftsführenden Vorstand erst dann gefasst werden, wenn nach Versendung der zweiten 

Mahnung drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der zweiten Mahnung die 

Streichung bei Nichtzahlung angekündigt worden ist.  
 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 

dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem  

Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon 

unberührt.  

 



 

 

 

Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem 

austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter Beiträge zu. 

 

Die Mahnungen §4 sowie die Bescheide über Maßregelungen, Ausschlüsse aus dem Verein 

und Streichung von der Mitgliederliste sind mit Einschreibebrief  zuzustellen. 

 

 

§5 - Beiträge 
 

Jedes Mitglied hat Beiträge zu zahlen und zwar einen Grundbeitrag und einen 

Abteilungsbeitrag. Bei Eintritten im laufenden Jahr wird der Beitrag entsprechend anteilig 

nach vollen Monaten berechnet. Es können zusätzlich Umlagen, Gebühren für besondere 

Leistungen des Vereins sowie abteilungsspezifische Beiträge erhoben werden.  

 

Die jährliche Mitgliederversammlung entscheidet über die Höhe dieser Beiträge sowie über 

die Festsetzung außerordentlicher Beiträge für besondere Zwecke. 

 

Die Höhe und die Fälligkeit der Beiträge werden in der jeweils gültigen Beitragsordnung 

festgelegt. 

 

Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift 

sowie der Mailadresse mitzuteilen. 

 

Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

 

Der Vorstand ist berechtigt, in Härtefällen Zahlungserleichterungen oder Beitragsermäßigung 

zu gewähren.  

 

 

§6 – Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind: 

 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

 

 

§7 - Mitgliederversammlung 
 

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung 

 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr 

statt. 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer 

Frist von vier Wochen per e-mail, notfalls per Brief unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 

Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende Vorstand durch Beschluss fest. Es sind 

alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. 



 

 

 

 

Alle Mitglieder können bis zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung 

schriftlich oder per email Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim 

geschäftsführenden Vorstand einreichen. Für die Berechnung der Zwei-Wochen-Frist ist der 

Eingang des Antrages maßgebend. Eingegangene Anträge sowie die ergänzte endgültige 

Tagesordnung sind auf der Homepage des Vereins bis eine Woche vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung zu veröffentlichen oder den Mitgliedern per e-mail, notfalls per Brief 

mitzuteilen. 

 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist mit einer Einladungsfrist von 14 Tagen mit 

entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

 

a) der geschäftsführende Vorstand beschließt 

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich bei einem der 

Vorsitzenden unter Angabe von Zweck und Gründen beantragt hat. 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom einem der beiden Vorsitzenden, bei deren 

Verhinderung von einem anderen Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist 

kein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands anwesend, bestimmt die Versammlung den 

Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der 

Versammlungsleiter kann die Leitung der Versammlung für die Dauer eines Wahlgangs auf 

eine andere Person übertragen.  
 

Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 

geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. Eine 

geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen 

Stimmberechtigten verlangt wird.  

 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 

Tagesordnung geändert und ergänzt werden. 

 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig.  

 

Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst. 

Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 

 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der gültig abgegebenen Stimmen 

beschlossen werden. 

 

Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des 

Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist von dem 

Protokollführer und dem Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§8 – Vorstand 
 

Der Vorstand besteht aus einem geschäftsführenden Vorstand, der sich aus zwei 

gleichberechtigten Vorsitzenden, einem/einer Schatzmeister/in und bis zu drei Beisitzer/innen 

zusammensetzt, sowie einem erweiterten Vorstand, der aus bis zu sechs Mitgliedern der 

verschiedenen Abteilungen bestehen kann. 

 
Vorstand im Sinne des §26 BGB ist der geschäftsführende Vorstand. Er vertritt den Verein 

gerichtlich und außergerichtlich. Vertretungsberechtigt ist einer der beiden Vorsitzenden 

zusammen mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. 
 

Der Vorstand leitet den Verein. Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 

oder drei Vorstandsmitglieder es beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der 

Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört: 

 

a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

b) die Bewilligung von Ausgaben 

c) Aufnahme, Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern. 

d) Beschlussfassung über Beiträge, Aufnahmegebühren sowie Gebühren für 

besondere Leistungen (siehe §5, Beitragsordnung) 

e) Beschlussfassung über Entgelte für Übungsleiter in der Entgeltordnung 

 

Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. 

 

 

§9 – Wahlen 
 

Die Mitglieder des Vorstandes, sowohl des geschäftsführenden als auch des erweiterten 

Vorstandes, sowie die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung  auf die Dauer 

von 2 Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. 

Wiederwahl ist zulässig. 

 

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des erweiterten Vorstands werden 

einzeln gewählt. Es ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen 

gültigen Stimmen erhalten hat (absolute Mehrheit). Erreicht die absolute Mehrheit kein 

Kandidat im 1. Wahlgang, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der 

höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist im 2. Wahlgang der Kandidat, der die meisten 

Stimmen erhält (relative Mehrheit). Bei gleicher Stimmenzahl ist keiner der Kandidaten 

gewählt. Die Wahl ist geheim durchzuführen, wenn dies von mindestens 1/5 der erschienenen 

Stimmberechtigten verlangt wird. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die 

gewählten Kandidaten das Amt angenommen haben. 

 

Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein 

Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres. Jedes 

stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt 

werden und ist nicht übertragbar. 

 



 

 

 

Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher 

schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung 

vorliegt.  
 

 

§10 – Kassenprüfung 
 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des 

Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 

Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung 

der Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstands. 

 

 

§11 - Haftung des Vereins  
 

Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger haften für Schäden gegenüber den 

Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

 

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nur für vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung 

von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit 

solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

 

§12 - Datenschutz  

 
Der Verein beachtet die rechtlichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung 

(BDSG-neu). Einzelheiten dazu sind in der separaten Datenschutzordnung beschrieben. 

 

 

§13 - Auflösung des Vereins 
 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt 

„Auflösung des Vereins“ stehen.  

 

Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es  

 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner Mitglieder 

beschlossen hat, oder 

b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich 

gefordert wurde. 

 

Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 

Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung die 

Vorsitzenden als die Liquidatoren des Vereins bestellt.  



 

 

 

 

Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Stadtsportverband 

Gütersloh, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 

Zwecke zu verwenden hat.  

 

 

§14 - Gültigkeit dieser Satzung  
 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 08. März 2019 beschlossen.  

 

Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

 

Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.  

 

 

Gütersloh, März 2019 


